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Kleine Anfrage 
 
des Abgeordneten Jens-Christian Magnussen (CDU) 
 
und 
 

Antwort 
 
der Landesregierung – Minister für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche  
                                               Räume 
 

Einnahme-Ausfälle durch Abschaltung der Kernkraftwerke Brunsbüttel und 
Krümmel 
 
 
 
 

1. Sind durch die vorübergehende Abschaltung der Kernkraftwerke Brunsbüt-
tel und Krümmel Mindereinnahmen für das Land im Doppelhaushalt 
2007/2008 zu erwarten? Wenn ja, wie hoch sind die zu erwartenden Min-
dereinnahmen und welche Titel sind betroffen? 

 
 
Durch die vorübergehende Abschaltung der Kernkraftwerke Brunsbüttel und 
Krümmel kommt es im Haushalt 2007 zu keinen Mindereinnahmen. Die vom 
Land in 2007 festgesetzte und erhobene Oberflächenwasserabgabe (Schluss-
zahlung 2006 und Vorauszahlung 2007) ist gezahlt und im Landeshaushalt 
vereinnahmt worden (Titel 1315.00.099 05). Die Einnahmen betragen in 2007 
rd. 41,1 Mio. €.  
 
Für das Haushaltsjahr 2008 sind wie in 2007 Einnahmen aus der Oberflä-
chenwasserabgabe in Höhe von 36,0 Mio. € veranschlagt. Der Einnahmean-
satz entspricht dem Durchschnitt der in den vorherigen Jahren gezahlten Ab-
gabebeträge. Bei Zugrundelegung dieser durchschnittlichen Abgabezahlun-
gen ist für die Kernkraftwerke Brunsbüttel und Krümmel im Haushaltsjahr 2008 
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voraussichtlichen mit einer Mindereinnahme in Höhe von ca. 12,7 Mio. € zu 
rechnen. 
 
 
2. Besteht die Gefahr, dass aufgrund der Mindereinnahmen bereits zugesag-

te oder geplante Ausgaben, die aus den Abgaben der Kernkraftwerke fi-
nanziert werden, nicht eingehalten werden können? Wenn ja, welche Pro-
jekte sind konkret betroffen? 

 
 
Die Finanzierung aller geplanten oder bereits zugesagten Projekte und Maß-
nahmen ist trotz der im Haushaltsjahr 2008 zu erwartenden Mindereinnahme 
gesichert. Der Einnahmetitel für die Oberflächenwasserabgabe ist mit einem 
Haushaltsvermerk versehen, wonach bei Mindereinnahmen Ausgaben im 
Rahmen der Zweckbindung bis zur Höhe der ausgebrachten Ansätze geleistet 
werden dürfen. Mit diesem Haushaltsvermerk wird seit Einführung der OWAG 
etwaigen Schwankungen der entnommenen Wassermengen haushaltsmäßig 
Rechnung getragen. Es sind daher in ergänzender Beantwortung der Frage 1 
auch keine Ausgabetitel betroffen. 
 

 
 
 
 

 


